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Herrschaftsverhaltnisse
in der spatmittelalterlichen Schweiz

Rainer Hugener

Befasst sich politische Geschichte im engeren Sinn vorwiegend mit dem Werden
von Staatlichkeit, das heisst mit der Entstehung von Territorien und Verfassungen
(Schlogl 2000; Frevert 2005), so gilt das Interesse im Hinblick auf das Mittelalter
vor allem den Trigern, Formen und Funktionsweisen von Herrschaft (Kroeschell
1978 Giinther et al. 1982; Willoweit 1989). Diese diirfen allerdings nicht ein-
fach als direkte Vorlidufer moderner Staatlichkeit missverstanden werden: Aus
dem Flickenteppich unterschiedlicher sich iiberlappender, kleinrdumiger und
weit zerstreuter Herrschaftsanspriiche entwickelten sich erst gegen Ende des
Mittelalters mehr oder weniger zusammenhiingende Territorien, withrend die
Vereinheitlichung der geltenden Rechte sogar noch langer dauverte. Andersartige,
mitunter gegenliufige Tendenzen machen deutlich, dass die heutigen National-
staaten nicht notwendigerweise den einzigen, unumgénglichen Endpunkt dieser
Entwicklungen darstellen. Gerade um dieser teleologischen Ausrichtung auf die
spitere Staatenbildung zu entgehen, lohnt sich die Beschiftigung mit vormodernen
politischen Organisationsformen auch weiterhin.

Die folgenden Ausfiihrungen verstehen sich als Uberblick iiber neuere For-
schungen zu den Herrschaftsverhiltnissen im Gebiet der spiitmittelalterlichen
Schweiz. Behandelt werden zunichst Studien zu einzelnen Herrschaftstrigern
sowie zum Wandel der herrschaftlichen Strukturen. Daran anschliessend
folgen Untersuchungen, die neue Erkenntnisse zu Praktiken und Medien der
Herrschaftsausiibung, zur Legitimierung und Reprisentation, zu zwischen-
herrschaftlichen Beziehungen sowie zu Interaktionen zwischen Herren und
Beherrschten liefern. Zum Schluss sollen einige allgemein feststellbare Trends
zusammengefasst, bestehende Forschungsliicken aufgezeigt sowie neue Zugiinge
zum Thema skizziert werden.

19



20

Politikgeschichte in der Schweiz - eine historiografische Skizze traverse 2013/1

Herrschaftstrager und herrschaftlicher Strukturwandel

Als Herrschaftstriiger fassbar werden im Gebiet der Schweiz wie anderswo zu-
niichst vor allem geistliche Institutionen und adlige Geschlechter sowie schliesslich
auch vermehrt stidtische und landliche Kommunen, deren lose Biindnisgeflechte
sich im Verlauf des Spétmittelalters zur Eidgenossenschaft verdichteten (Sablonier
1999). Im Bann der eidgenossischen Befretungstradition — also den Erzéhlungen
tiber die heldenhaften Kimpfe der einfachen Bauern gegen Habsburg — wurden
die konkreten Herrschaftsverhiltnisse vor Ort in der schweizergeschichtlichen
Literatur lange vernachliissigt oder nachgerade verschleiert. Verhaftet in ver-
alteten feudalen Strukturen, erschienen die adligen und geistlichen Herrschaften
als heillos riickstindig, wiihrend die Zukunft ganz den Stiidten und Landerorten
gehoren sollte, die politische Organisationsformen auspriigten, die sich geradezu
als «demokratisch» charakterisieren liessen und damit den modernen Bundesstaat
in der Sicht der liberalen Geschichtsschreibung des 19. und friithen 20. Jahrhun-
derts zu priifigurieren schienen.

In einer solchen teleologischen Sichtweise erschien «Herrschaft» als Auslauf-
modell, das lediglich zur Kontrastierung und Profilierung des eidgenossischen
«Sonderfalls» von Interesse sein konnte. Zumindest indirekt diirfte darin die
Gegeniiberstellung von «Herrschaft» und «Genossenschaft» nachklingen, die
sich in der deutschen Forschung als iiberaus wirkméchtig erwiesen hat. «Herr-
schaft» iibten in dieser Sichtweise lediglich die anderen aus, namentlich die
Habsburger und ihre «bisen» Vigte. Dass die eidgenossischen Orte ebenfalls
iiber ihre Untertanengebiete herrschten, wurde dabei ebenso ausgeblendet wie die
Tatsache, dass in grossen Teilen der Schweiz adlige Herrschaften und geistliche
Fiirstentiimer bestehen blieben, etwa die Grafschaft Neuenburg, die Fiirstabtei
Sankt Gallen oder das Fiirstbistum Basel.

Erst seit den 1970er-Jahren hat eine neue Generation von Historikerinnen und
Historikern damit begonnen, das Geschichtsbild vom erfolgreichen Kampf der frei-
heitsdurstigen Schweizer gegen adlige Willkiirherrschaft und Tyrannei infrage zu
stellen und durch differenziertere Betrachtungsweisen zu ersetzen. In Abwendung
von der bis dahin vorherrschenden Politik- und Verfassungsgeschichte adaptierte
Roger Sablonier als einer der ersten die neuen Fragestellungen der franzésischen
Annales-Schule, indem er in seiner Habilitationsschrift (1979) die wirtschaftlichen
Verhiiltnisse des Adels in der Ostschweiz untersuchte und dabei auf die soziale
Mobilitiit, das heisst auf die schnell wechselnden Auf- und Abstiegsbewegungen,
die fliessenden Grenzen zwischen Grafen, Freiherren und Ritteradligen sowie
biuerlichen und biirgerlichen Oberschichten aufmerksam machte. An seinem
Ziircher Lehrstuhl entstanden in der Folge zahlreiche Abschlussarbeiten zu ein-
zelnen Adelsgeschlechtern oder ganzen Adelslandschaften.



Hugener: Herrschaftsverhaltnisse in der spatmittelalterlichen Schweiz

So konnte Erwin Eugster (1991) fiir die Region Ostschweiz aufzeigen, wie
adlige Verwandtschaftsgruppen im Verlauf des 13. Jahrhunderts begannen,
ihren meist weit zerstreuten Besitz zu arrondieren, wobei sie umstrittene Giiter
durch Stiftungen zugunsten von kirchlichen Institutionen «neutralisiertens.
Dass sich der effektive Giiterbesitz dieser Adligen kaum rekonstruieren lisst,
liegt demnach nicht allein an der geringen Uberlieferung, sondern vor allem an
den komplexen Beziehungsnetzen sowie den daraus resultierenden Erbgéingen
und Besitzanspriichen, wie das vertrackte Beispiel der Grafen von Rapperswil
zeigt, hinter deren Namen sich vermutlich mehrere konkurrierende Geschlechter
verbergen (Sablonier 1994).

Wie rasch die alten Adelsgeschlechter durch neue Aufsteiger abgeldst wurden,
belegen verschiedene Fallstudien (Niederhduser 2003a; Frey 2005). Demgegen-
iiber gelang es anderen Geschlechtern wie den Grafen von Toggenburg (Eugster
1999) oder den Grafen von Werdenberg (Rigendinger 2008) erstaunlich gut, sich
an die Verinderungen anzupassen. Als eigentliche Landesherrschaft konnten
sich indessen nur die Grafen von Habsburg in der Ostschweiz (Meier 2008;
Niederhiiuser 2010) sowie die Grafen von Savoyen in der franzosischsprachigen
Westschweiz durchsetzen (Andenmatten/De Raemy 1990; Andenmatten et al.
2000). Den iibrigen regionalen Adelsgeschlechtern gelang es mittelfristig nur dann,
ihren Status zu wahren, wenn sie sich in den habsburgischen beziehungsweise
savoyischen Dienst stellten (Andenmatten 1992, 1994, 2005; Niederhiuser 2008).
Dabei ist festzustellen, dass sich die Adligen in der Westschweiz tendenziell
linger halten konnten als ihre Standesgenossen in der nordlichen und dstlichen
Schweiz (Prongué 2000).

Von den Umwiilzungen im Adel profitierten nicht zuletzt Kloster und Stifte, die
ihren Besitz durch Stiftungen oder Verkéufe erheblich ausbauen konnten. Bei-
spielhaft hierfiir ist etwa die Primonstratenserabtei Riiti im Ziircher Oberland,
fiir die Alfred Zangger (1991) demonstriert hat, wie sie ihren Besitz verdichtete
und verwaltete. Dass gerade die Primonstratenser den Landesausbau aktiv for-
derten, zeigt sich auch an ihren Niederlassungen im Prittigau, die Florian Hitz
(1992) untersucht hat. Fiir die Fiirstabtei Sankt Gallen hat Philipp Robinson
(1995) den Prozess der Territorialisierung beschrieben. Mit der Territorialpolitik
der Bischéfe von Basel und Lausanne befassten sich Kurt Weissen (1995) und
Jean-Daniel Morerod (2000).

Auch die Welle von spitmittelalterlichen Stidtegriindungen diirfte vorwiegend
auf die Initiative der sich herausbildenden adligen und geistlichen Landesherr-
schaften zuriickzufiihren sein, denn fiir deren Ausbau waren stidtische Zentren
als Verwaltungssitze und Warenumschlagplitze von grisster Bedeutung. Die
Genese von Kleinstidten hat fiir den habsburgischen Einflussbereich Martina
Stercken (2006) untersucht, fiir die savoyische Herrschaft in der Westschweiz
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Bernard Andenmatten (2010). Wie fiir die regionalen Adelsgeschlechter und
kirchlichen Institutionen erdffnete sich auch fiir die Stiidte ein Spannungsfeld
zwischen dem Zugriff ihrer jeweiligen Herren sowie ihren eigenen herrschafts-
politischen Ambitionen, die durch relativ autonome Verwaltungsstrukturen
begiinstigt wurden.

Tatséchlich begannen im Verlauf des Spatmittelalters auch stadtische und sogar
lindliche Kommunen, ihren Einfluss iiber das jeweilige Umland auszudehnen.
In den neueren Kantonsgeschichten wird dieser Prozess meist ausfiihrlich be-
schrieben, etwa fiir die Stadt Ziirich (Eugster 1995) oder neuerdings fiir das
Land Schwyz (Meyerhans 2012). Wie sich die Talschaft von Glarus im Verlauf
des Spitmittelalters konstituierte und allmihlich aus der Abhéngigkeit von
geistlichen und adligen Herrschaften 16ste, hat unlingst Rolf Kamm (2010)
dargestellt. Als Synthese seiner Forschungen hat Roger Sablonier (2008) zuletzt
einen alternativen Erkldarungsansatz fiir die Entstehung der innerschweizerischen
Kommunen skizziert, der nicht mehr vom teleologischen Blick auf die nach-
malige Eidgenossenschaft geleitet ist: In dieser neuen Sichtweise erscheinen die
Waldstitten als konigliche Verwaltungseinheit, ihre Formierung als Konsequenz
der oben erwiithnten Ausscheidungsprozesse im regionalen Adel und die frithen
«Bundesbriefe» demnach als reine Landfriedensvereinbarungen.

Hier kinnten kiinftige Forschungen ansetzen, denn es gilt noch zu kliren, wann,
wie und warum es in diesen Talschaften zur Ablosung der alten Herrschafts-
rechte sowie zur Konstituierung als Kommunen mit zugehorigen Amtern und
Institutionen gekommen ist. Besonders interessant wire die Frage, inwiefern die
kommunale Organisation durch die jeweilige Herrschaft sogar aktiv gefordert
wurde, wie es Mathias Moosbrugger (2009) vor Kurzem fiir die Gerichtsgemeinde
im Hinteren Bregenzerwald vermutet hat. Als aufschlussreich kéinnten sich in
dieser Hinsicht neben den Talschaften der «Urschweiz» vor allem Beispiele wie
das ehemals reichsfreie Haslital erweisen: Hier liesse sich beobachten, wie die
Talschaft unter den Amminnern als lokalen Vertretern des Kénigs eine relativ
grosse Autonomie entfaltete, bis diese Entwicklung unter bernischer Hoheit jiih
beendet wurde.

Auch geistliche Institutionen gerieten vermehrt unter die Kontrolle der auf-
strebenden Kommunen und wurden ganz oder teilweise in deren Herrschaft
integriert. So iibernahm der Rat der Stadt Ziirich nach und nach die Rechte der
Fraumiinsteriibtissin, deren Herrschaft mit der Reformation schliesslich endgiiltig
gebrochen wurde (Koppel 1991). Ahnlich erging es den meisten Kléstern und
Stiften auf der ziircherischen Landschaft, Demgegeniiber iibte beispielsweise der
Propst des Chorherrenstifts Beromiinster zwar noch bis zum Ende des Ancien
Régime seine Herrschaft iiber die Untertanen im Michelsamt aus, wurde dabei
aber zunehmend durch den Rat der Stadt Luzern kontrolliert (Egloff 2003). Das
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Beispiel des Klosters Einsiedeln macht deutlich, dass geistliche Herrschaften die
Rechte an ihren Leibeigenen auch innerhalb der eidgentssischen Orte durchsetzen
konnten (Sablonier 2004).

Wie es verschiedenen regionalen Adelsgeschlechtern gelang, sich an die ver-
anderten Rahmenbedingungen anzupassen, zeigen die Arbeiten von Dorothea
Christ (1998) zu den Grafen von Thierstein oder von Ernst Baumeler (2010) zu
den Freiherren von Bonstetten. Hatten sich Letztere im 13. und 14, Jahrhundert
noch ganz auf die habsburgische Landesherrschaft ausgerichtet, arrangierten sie
sich im Verlauf des 15. Jahrhunderts mit der Stadt Ziirich als neuer Ordnungsmacht
und machten schliesslich sogar in deren Dienst Karriere. Auch andere Grafen
oder Freiherren gingen Burgrechte mit den eidgendssischen Orten ein und wurden
dadurch — iiberspitzt formuliert — zu «hochadligen Eidgenossen» (Christ 2002).
Dass kleinere adlige Gerichtsherrschaften auch innerhalb der eidgendssischen
Hoheitsgebiete bestehen blieben, haben Bruno Giger (1993) fiir den Thurgau und
Peter Niederhiuser (2003b) fiir die ziircherische Landschaft dargelegt.
Aufgrund solcher Erkenntnisse sind die alten Vorstellungen vom radikalen
Gegensatz zwischen «Eidgenossen» und «Adel» mittlerweile differenzierteren
Erklidrungsansitzen gewichen, die auch eine Neubeurteilung der habsburgischen
Vergangenheit zulassen: Statt die Habsburger als ewige Erbfeinde zu betrachten
und sie angesichts ihrer «Vertreibung» aus dem Gebiet der Schweiz als «Ver-
lierer» der eidgenossischen Erfolgsgeschichte gegeniiberzustellen, wird neuerdings
danach gefragt, wie sie ihre Herrschaft zwischen Aare und Bodensee konkret
ausiibten (Meier 2008; Niederhduser 2010) oder inwiefern die Herrschaftspraktiken
und Verwaltungstechniken, die zuniichst in den schweizerischen Stammlanden
erprobt worden waren, spiiter auch in neu erworbenen Herrschaftsgebieten in
Spanien, Flandern und in den Niederlanden oder sogar in der «Neuen Welt» zur
Anwendung gelangten (Teuscher/Zotz 2013).

Von offizieller Seite hat insbesondere der Kanton Aargau seine habsburgische
Vergangenheit neu entdeckt: Mit Fachtagungen, Publikationen, Ausstellungen
und Jubildumsfeierlichkeiten wurden unlingst etwa an die Ersterwihnung der
Habsburg 1108 sowie an die Ermordung von Konig Albrecht bei Windisch
1308 oder an die darauthin erfolgte Griindung des habsburgischen Hausklosters
Konigsfelden um 1312 erinnert.

Praktiken und Medien der Herrschaftsausiibung
Der soeben in groben Ziigen umrissene Wandel der Herrschaftsverhiltnisse

macht deutlich, dass «Herrschaft» nie einfach gegeben ist, sondern zwischen
den beteiligten Akteuren stiindig neu ausgehandelt werden muss. Im Gefolge
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von «pragmatischer Wende» und cultural turn sind in den vergangenen Jahren
daher vermehrt konkrete Praktiken und Medien der Herrschaftsausiibung, der
Legitimierung, der Reprisentation und der Vermittlung ins Blickfeld gertickt
(Stercken 2012). Damit hat sich das Interesse von relativ abstrakten Konzeptionen
wie der «Grundherrschaft» auf konkrete Kommunikationsprozesse rund um die
Verteilung von Macht und Ressourcen verschoben (Meier/Sablonier 1999).

Ein besonderes Interesse kommt damit der schriftlichen Uberlieferung als
wichtigstem Substrat der genannten Aushandlungsprozesse zu. Die Schriftstii-
cke werden dabei nicht mehr nur als «Quellen» zur Rekonstruktion von Fakten
betrachtet, sondern auch im materiellen Sinn als Objekte des kommunikativen
Handelns, die in konkrete Herstellungsbedingungen, Gebrauchssituationen und
Uberlieferungszusammenhiinge eingebunden waren. Exemplarisch hat Tho-
mas Hildbrand (1996) am Beispiel des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen
aufgezeigt, wie ein mittelalterlicher Herrschaftstriger zur Durchsetzung seiner
Anspriiche gezielt Schriftstiicke herstellte, einsetzte und aufbewahrte. Besonders
aufschlussreich ist in dieser Hinsicht das Kloster Pfifers, wo sich eine eigentliche
«Filscherwerkstatt» etablierte (Kuratli 2010).

Mit Blick auf die urkundliche Uberlieferung hat Roger Sablonier (1997) darauf
aufmerksam gemacht, dass die Schriftproduktion adliger Herrschaftstriger vor
allem als «Anspruchsschriftlichkeit» zu verstehen ist: Demnach widerspiegeln
sich in den zahlreich vorhandenen mittelalterlichen Schenkungs-, Kauf- und
Tauschurkunden nicht unbedingt die realen Besitzverhiiltnisse, sondern vor al-
lem die umstrittenen Anspriiche, die gerade deswegen schriftlich dokumentiert
wurden, weil sie von anderer Seite angefochten wurden.

Ahnliche Probleme ergeben sich bei den Giiterverzeichnissen von weltlichen
und geistlichen Herrschaftstrigern, den «Urbarien»: Auch darin diirften vor-
wiegend Anspriiche aufgezeichnet worden sein, die vor allem gegeniiber der
Konkurrenz — nicht zuletzt gegeniiber den eigenen Amtsleuten — und gar
nicht so sehr im Hinblick auf die abgabepflichtigen Bauern formuliert wurden
(Sablonier 2002). Die effektiv geleisteten Abgaben lassen sich demgegeniiber
nur aus Rechnungsbiichern ermitteln, die allerdings meist erst spiter seriell
gefiihrt worden sind. Auch das beriithmte habsburgische Urbar, das bis anhin
meist unkritisch zur Rekonstruktion der Besitz- und Abhiingigkeitsverhiltnis-
se um 1300 herangezogen worden ist, gilt es vor diesem Hintergrund neu zu
interpretieren (Birtschi 2008).

Wie stark die einmal geschaffenen schriftlichen Traditionen die weitere Do-
kumentation priigten, zeigt sich etwa an den Urbarien des Chorherrenstifts
Beromiinster, die wihrend Jahrhunderten immer wieder neu abgeschrieben
wurden, obwohl deren Inhalte teilweise veraltet waren (Egloff 1999). Diese
Beobachtungen machen bewusst, dass den Schriftstiicken auch ein erheblicher
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symbolischer Gehalt zugekommen sein muss. Der konkrete Gebrauch von
Dokumenten wie der «Goldenen Handfeste» in Bern oder dem «Geschwo-
renen Brief» in Luzern zeigt, dass solche Schriftstiicke bei weitem nicht nur
der rechtlichen Absicherung dienten, sondern auch der Inszenierung und
Legitimierung von Herrschaft, wobei diesen Objekten situativ recht unter-
schiedliche oder geradezu gegenteilige Bedeutungen zugeschrieben werden
konnten (Rauschert 2006).

Zu einer kritischen Neubeurteilung fiihren solche Uberlegungen auch bei den
«Weistiimern», die in der dlteren Forschung als Ausdruck uralter volkstiimlicher
Rechtsgewohnheiten wahrgenommen worden waren. Demgegeniiber konnten
neuere Untersuchungen plausibel darlegen, dass die betreffenden Texte nicht auf
miindlich tradiertem, «erziihltem Recht» basierten, sondern massgeblich durch
gelehrte Schreiber in herrschaftlichen Kanzleien geformt wurden, die ihnen
bewusst einen archaisch wirkenden, oralen Stil verliehen (Teuscher 2001, 2003,
2007a). Die Anfertigung solcher Schriftstiicke erfolgte somit im Zusammenhang
mit der Expansion und Intensivierung territorialer Herrschaft.

Mit der Ausbildung eigentlicher Landesherrschaften verbunden ist die Frage, wie
diese die Verwaltung tiber ihre wachsenden Gebiete organisierten. Diesbeziiglich
wurde auf die Ausgabe von Pfindern (Marchal 1986) sowie auf die Delegation
von Herrschaftsbefugnissen an Beamte wie Vigte oder Kastellane hingewiesen
(Castelnuovo 1994; Weissen 1995; Kohn 2000; Thévenaz Modestin 2004; An-
denmatten 2006; Teuscher 2007a). Den intensiven Austausch zwischen Zentrale
und lokaler «Aussenstelle» konnte Doris Klee (2008) anhand der Korrespondenz
des Griininger Landvogts Hans Berger analysieren. Ahnlich tiefe Einblicke in
die alltagliche Herrschafts- und Verwaltungspraxis gewihrt der reichhaltige
Bestand an Missiven, mit denen der Berner Rat seinen Vogt in Thun instruierte
(Teuscher 2009).

Fiir die Stadt Bern, die im Verlauf des Spitmittelalters das grosste Territorium
nirdlich der Alpen erwarb, hat Barbara Studer Immenhauser (2006) aufgezeigt,
wie die innere und dussere Verwaltung organisiert war. Fiir Schaffhausen haben
Oliver Landolt (2004) und Max Schultheiss (2006) den Finanzhaushalt und die
Amler{)rganisation beschrieben. Noch wenig erforscht ist demgegeniiber die
politische Okonomie der Linderorte. Im Management kollektiver Ressourcen
konnte man gemiiss Daniel Schldppi (2011) aber geradezu die Grundlage fiir den
eigentiimlichen «Staatsbildungsprozess» der eidgendssischen Orte erblicken.
Interaktionen zwischen Herrschaft und Untertanen lassen sich am besten bei
Ritualen wie Eidleistungen und Huldigungen (Holenstein 1991) oder politischen
Verfahren wie Gerichtstagen (Arlinghaus et al. 2006) und Ratswahlen studieren
(Poeck 2003; Schligl 2009), ferner natiirlich auch bei Formen von Devianz und
Widerstand (Hiiberlein 1999). Eingehender untersucht wurden die Schwirtage in
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Ziirich (Sieber 2001) und Luzern (Wanner 201 1), die Ratswahlen in Bern (Schmid
1996) sowie vergleichend in Ziirich und Miinster (Goppold 2007). Dass diese
Anliisse auch fiir Protestdusserungen genutzt werden konnten, verdeutlicht der
Fall des Berner Twingherrenstreits (Schmid 1995). Das Beispiel schiirft zugleich
den Blick dafiir, dass Unruhen nicht unbedingt mit politischen Forderungen der
Untertanen verbunden sein mussten, sondern vielfach auf Auseinandersetzungen
innerhalb der Fithrungsschichten zuriickgingen.

Ganz im Gegenteil scheinen die Untertanen selbst vermehrt nach zentralen
Autorititen verlangt zu haben. Dies zeigt sich etwa daran, dass die Leute in den
ziircherischen Landvogteien bei gerichtlichen Auseinandersetzungen immer
hiufiger an den stadtischen Rat appellierten (Hiirlimann 2000). Auch fiir Bern
ldsst sich zeigen, dass einzelne Untertanen darauf dringten, ihre personlichen
Angelegenheiten durch den Rat regeln zu lassen (Teuscher 2009). Um dort vor-
stellig zu werden, war man allerdings von verwandtschaftlichen oder klientelis-
tischen Beziehungen abhingig (Teuscher 1998, 2004, 2007b). Inwiefern solche
Interaktionen gewissermassen «von unten» zur «Staatsbildung» beitrugen, gilt
es sicher noch weiter zu diskutieren (Blockmans et al. 2009). Keinesfalls diirfen
dadurch aber die realen Machtverhiltnisse und Gewaltmittel verschleiert werden,
die mit der Ausiibung von Herrschaft verbunden sind.

Zusammenfassung und Ausblick

Die hier vorgestellten Arbeiten befassen sich mit Trigern, Formen und Funk-
tionsweisen von Herrschaft und greifen damit ein zentrales Thema der Politik- und
Verfassungsgeschichte auf. Nichtsdestotrotz ist den meisten von ihnen gemein,
dass sie sich nicht als Politikgeschichte im engeren Sinn verstehen. Stattdessen
nihern sie sich den spitmittelalterlichen Herrschaftsverhiiltnissen anhand von
sozial- und wirtschafts- oder kulturgeschichtlichen Fragestellungen. Durch das
Ankniipfen an internationale, fachiibergreifende Debatten sind innovative me-
thodische und thematische Neuansiitze entstanden, etwa im Hinblick auf Formen
der symbolischen Kommunikation, auf das Verhiiltnis von Miindlichkeit und
Schriftlichkeit oder iiberhaupt auf den Prozess der Territorialisierung.

Die Beschiiftigung mit zentralen Themen der klassischen Politikgeschichte ist
demnach in der schweizerischen Forschung von den neueren sozial- und kul-
turwissenschaftlichen Ansitzen nicht etwa verdringt, sondern eher befruchtet
worden. Die herkémmlichen Grenzziechungen zwischen den verschiedenen For-
schungsrichtungen und Themenbereichen sind dadurch unscharf geworden, was
etwa in der Konjunktur von Wortkombinationen wie «politischer Kultur» oder
«politischen Okonomien» zum Ausdruck kommt. Diese thematische Entgrenzung
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diirfte sich besonders im Hinblick auf die mittelalterlichen oder iiberhaupt die
vormodernen Verhiiltnisse als produktiv erweisen. Denn gerade die Beschiiftigung
mit Praktiken und Medien der Herrschaftsausiibung macht deutlich, dass sich
politische, soziale, wirtschaftliche und religitse Bereiche in der Praxis kaum
strikt voneinander trennen lassen.

Genau hier konnten kiinftige Forschungen ansetzen, indem sie «Herrschaft»
als universales Phinomen begreifen, das alle Lebensbereiche umfasst. Dies
geht aus den vielfiltigen Studien zum Gebiet der Schweiz zwar hervor, wurde
bislang aber noch nicht explizit thematisiert. Kiinftige Untersuchungen sollten
die Konzeptionierung ihres Untersuchungsgegenstands deshalb theoretisch und
methodisch noch systematischer reflektieren, damit sich ihre Erkenntnisse in
iibergeordnete Forschungsfelder einordnen lassen. Waren die hier behandelten
Arbeiten anfinglich noch vorwiegend auf die «Grundherrschaft» ausgerichtet, so
scheint man sich mittlerweile weitgehend von solchen prekiren Forschungskon-
zepten verabschiedet zu haben (Kuchenbuch 2004). An ihre Stelle ist indessen
hiufig schlicht das Abstraktum «Herrschaft» getreten, das an sich ebenfalls eher
eine neuzeitliche Konzeption darstellt. Kiinftige Forschungen sollten daher die
spezifischen Anspriiche, Rechte und Rituale konkret benennen. Auf diese Weise
wiirde klar, wie vielschichtig und facettenreich sich die Formen und Funktions-
weisen mittelalterlicher Herrschaftsausiibung priasentieren.

Gerade fiir solche Untersuchungen wiirde sich das Gebiet der heutigen Schweiz
besonders gut eignen, trafen hier doch die unterschiedlichsten Herrschaftstriger
aufeinander: geistliche Fiirstentiimer, adlige Gerichtsherrschaften, werdende
Stadtstaaten und ldndliche Kommunen. Diese Vielfalt auf kleinstem Raum
wiirde sich fiir vergleichende Untersuchungen geradezu aufdringen, wie es
Simon Teuscher (2011) kiirzlich vorgeschlagen hat. Und schliesslich darf der
dauverhafte Zusammenschluss von stadtischen und lindlichen Kommunen als
etwas Besonderes gelten, das weiterhin die Aufmerksamkeit der Geschichtsfor-
schung verdient — wenn auch nicht mehr so sehr als Vorgeschichte des heutigen
Staatswesens, sondern als origineller Versuch, das Zusammenleben in diesem
Gebiet politisch zu regeln.

Bibliografie

Andenmatten Bernard (1992), «La noblesse vaudoise dans 1'orbite savoyarde (1250-1350)»,
in Paravicini Bagliani Agostino (éd.), Le Pays de Vaud vers 1300, Lausanne, 27-38.

Andenmatten Bernard (1994), «La Maison de Savoie et I'aristocratie vaudoise au Xllle siecle.
Les limites d’une expansion», in Savoie et Région alpine. Actes du 116e Congrés National
des Sociétés Savantes, Chambéry, mai 1991, Paris, 85-96.

Andenmatten Bernard (2005), La Maison de Savoie et la noblesse vaudoise. Supériorité féodale
et autorité princiére, Lausanne.



28

Politikgeschichte in der Schweiz — eine historiografische Skizze traverse 2013/1

Andenmatten Bernard (2006), «Office princier et patrimoine familial. Chételains et vidomnes
dans le Pays de Vaud savoyard (X1I1le-XIVe siécle)», in Castelnuovo Guido, Mattéoni
Olivier (éd.), «De part et d'autre des Alpes». Les chatelains des princes a la fin du Moyen
Age, Paris, 177-188.

Andenmatten Bernard (2010), «Fondations urbaines et noblesse seigneuriale dans le pays de Vaud
savoyard», in Schmidt Hans-Joachim (Hg.), Stadtgriindung und Stadtplanung. Freiburg-
Fribourg withrend des Mittelalters, Berlin, 269-287.

Andenmatten Bernard, De Raemy Daniel (éd.) (1990), La maison de Savoie en pays de Vaud,
Lausanne.

Andenmatten Bernard et al. (2000), Pierre Il de Savoie. «Le petit Charlemagne» (T 1268),
Lausanne,

Arlinghaus Franz-Josef et al. (Hg.) (2006), Praxis der Gerichtsbarkeit in europdischen Stdidten
des Spcitmittelalters, Frankfurt a. M.

Biirtschi Marianne (2008), Das Habsburger Urbar. Vom Urbar-Rodel zum Traditionscodex,
Ziirich.

Baumeler Ernst (2010), Die Herren von Bonstetten. Geschichte eines Ziircher Hochadels-
geschlechts im Spéitmittelalter, Ziirich.

Blockmans Wim et al. (ed.) (2009), Empowering Interactions. Political Cultures and
the Emergence of the State in Europe, 1300-1900, Aldershot.

Castelnuovo Guido (1994), «Centres et périphéries. Les chételains en terre savoyard (moitié
XIVe-moitié X Ve siecle)», in Savoie er Région alpine. Actes du 116e Congrés National
des Sociétés Savantes, Chambéry, mai 1991, Paris, 97-108.

Christ Dorothea A. (1998), Zwischen Kooperation und Konkurrenz. Die Grafen von Thierstein,
ihre Standesgenossen und die Eidgenossenschaft im Spéitmittelalter, Ziirich,

Christ Dorothea A. (2002), «Hochadelige Eidgenossen. Grafen und Herren im Burgrecht
eidgendssischer Orter, in Schwinges Rainer Christoph (Hg.), Neubiirger im spéiten Minel-
alter. Migration und Austausch in der Stiidtelandschaft des alten Reiches (1250~1550),
Berlin, 99-123.

Egloff Gregor (1999), «Das Urbar als Werkzeug historischer Erinnerung und Legitimation.
Giiterverzeichnisse des Kollegiatstifts Sankt Michael in Beromiinster vom 14. bis
ins 17. Jahrhundert», in Meier Thomas, Sablonier Roger (Hg.), Wirtschaft und Herrschafft.
Beitrdge zur lindlichen Gesellschaft in der dstlichen Schweiz (1200-1800), Ziirich,
371-396.

Egloff Gregor (2003), Herr in Miinster. Die Herrschaft des Kollegiatstifts St. Michael
in Beromiinster in der luzernischen Landvogtei Michelsami am Ende des Mittelalters
und in der frithen Neuzeit ( 1420-1700), Basel.

Eugster Erwin (1991), Adlige Territorialpolitik in der Ostschweiz. Kirchliche Stiftungen
im Spannungsfeld friiher landesherrlicher Verdrdngungspolitik, Zirich.

Eugster Erwin (1995), «Die Entwicklung zum kommunalen Territorialstaat», in Fliieler Niklaus,
Fliieler-Grauwiler Marianne (Hg.), Geschichte des Kantons Ziirich, Bd. 1, Ziirich, 299-335.

Eugster Erwin (1999), «Die Herren von Toggenburg», in Meier Thomas, Sablonier Roger (Hg.),
Wirtschaft und Herrschaft. Beitrdge zur ldndlichen Gesellschaft in der Gsilichen Schweiz
(1200-1800), Ziirich, 311-342.

Frevert Ute (2005), «Neue Politikgeschichte. Konzepte und Herausforderungen», in Frevert Ute,
Haupt Heinz Gerhard (Hg.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politik-
Jorschung, Frankfurt a. M., 7-26.

Frey Stefan (2005), «Die Entstehung eines neuen Adels? Zum Wandel der Ziircher Oberschicht
im 15. Jahrhundert», Ziircher Taschenbuch 125, 127-150.

Giger Bruno (1993), Gerichisherren, Gerichisherrschaften, Gerichtsherrenstand im Thurgau
vom Ausgang des Spéitmittelalters bis in die frithe Neuzeit, Frauenfeld.

Goppold Uwe (2007, Politische Kommunikation in den Stiidten der Vormoderne. Ziirich und
Miinster im Vergleich, Koln.



Hugener: Herrschaftsverhaltnisse in der spatmittelalterlichen Schweiz

Giinther Horst et al. (1982), «Herrschaft», in Brunner Otto, Conze Werner, Koselleck Rein-
hart (Hg.), Geschichiliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache
in Deurschland, Bd. 3, Stuttgart, 5-102.

Hiiberlein Mark (Hg.) (1999), Devianz, Widerstand und Herrschaftspraxis in der Vormoderne.
Studien zu Konflikien im siidwestdeutschen Raum (1518, Jahrhundert), Konstanz.,

Hildbrand Thomas (1996), Herrschaft, Schrift und Geddchinis. Das Kloster Allerheiligen und
sein Umgang mit Wissen in Wirtschaft, Recht und Archiv (11.-16. Jahrhunderr), Ziirich.

Hitz Florian (1992), Die Primonstratenserklister Churwalden und St. Jakob im Prdttigau. Wirt-
schaftliche Entwicklung und Kolonisationstiitigkeit, Chur.

Holenstein André (1991), Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung
(800—1800), Stuttgart.

Hiirlimann, Katja (2000), Soziale Beziehungen im Dorf. Aspekte dirflicher Soziabilitéit
in den Landvogteien Greifensee und Kyburg um 1500, Ziirich.

Kamm Rolf (2010, Glarus zwischen Habsburg und Ziirich. Die Entstehung des Landes
im Spétmittelalrer, Baden.

Klee Doris (2006), Konflikte kommunizieren. Die Briefe des Griininger Landvogts Jérg Berger
an den Ziircher Rar (1514-1529), Ziirich,

Kohn Rolf (2000), «Der dsterreichische Landvogt in den spiitmittelalterlichen Vorlanden.
Kreatur des Herzogs und Tyrann der Untertanen?», in Quarthal Franz, Faix Gerhard (Hg.),
Die Habsburger im deutschen Siidwesten. Neue Forschungen zur Geschichte Vorderister-
reichs, Stuttgart, 153-199.

Kisppel Christa (1991), Von der Abtissin zu den Gnédigen Herren. Untersuchungen zu Wirtschaft
und Verwaltung der Fraumiinsterabtei und des Fraumiinsteramts in Ziirich 14181549,
Ziirich.

Kroeschell Karl (1978), «Herrschaft», Handwdrterbuch zur deutschen Rechisgeschichte, Bd. 2,
Berlin, 104—-108.

Kuchenbuch Ludolf (2004), «Abschied von der <Grundherrschaft>. Ein Priifgang durch das ost-
friinkisch-deutsche Reich 950-1050», Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechisgeschichre.
Germanistische Abreilung 121, 1-99,

Kuratli Hiieblin Jakob (2010), Archiv und Filscherwerkstatt. Das Kloster Pfiifers und
sein Umgang mit Schriftgut, 10. bis 18. Jahrhundert, Dietikon.

Landolt Oliver (2004), Der Finanzhaushalt der Stadt Schaffhausen im Spdmmittelalter, Ostfildern.

Marchal, Guy P. (1986), Sempach 1386. Von den Anfingen des Territorialstaates Luzern.
Beitrdge cur Frithgeschichte des Kantons Luzern, Basel.

Meier Bruno (2008), Ein Kénigshaus aus der Schweiz. Die Habsburger, der Aargau und
die Eidgenossenschaft im Mittelalter, Baden.

Meier Thomas, Sablonier Roger (Hg.) (1999), Wirtschaft und Herrschaft. Beitrdge zur ldndlichen
Gesellschaft in der dstlichen Schweiz (1200-1800), Ziirich.

Meyerhans Andreas (2002), «Von der Talgemeinde zum Linderort Schwyz», in Die Geschichte
des Kantons Schwyz, Bd. 2, 9-63,

Moosbrugger Mathias (2009), Der Hintere Bregenzerwald - eine Bauernrepublik?

Neue Untersuchungen zu seiner Verfassungs- und Strukturgeschichte im Spitmittelalter,
Konstanz,

Morerod Jean-Daniel (2000), Genése d’une principauté épiscopale. La politique des évéques
de Lausanne (IXe-X1Ve siécle), Lausanne.

Niederhiuser Peter (Hg.) (2003a), Alter Adel — neuer Adel? Ziircher Adel zwischen Spétmittelalier
und Friiher Neuzeit, Ziirich.

Niederhiiuser Peter (2003b), «Ziircher Gerichtsherren und Gerichtsherrschaften im Ubergang
zur Frithen Neuzeit», in Niederhiuser (2003a), 61-83.

Niederhiiuser Peter (2008), «Verdringung, Mobilitit oder Beharrung? Adel im 15. Jahrhundert
zwischen dem Aargau und Tirol», Argovia 120, 18-32.

Niederhiiuser Peter (Hg.) (2010), Die Habsburger twischen Aare und Bodensee, Ziirich,

29



30

Politikgeschichte in der Schweiz — eine historiografische Skizze traverse 2013/1

Poeck, Dietrich W. (2003), Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung
in Europa (12.-18. Jahrhundert), Koln.

Prongué Jean-Paul (2000), La Franche-Montagne de Muriaux a la fin du Moyen Age,
Porrentruy.

Rauschert Jeannette (2006), Herrschaft und Schrift. Strategien der Inszenierung und
Funktionalisierung von Texten in Luzern und Bern am Ende des Mittelalters, Berlin,

Rigendinger Fritz (2007), Das Sarganserland im Spdtmittelaiter. Lokale Herrschaften,
die Grafschaft Sargans und die Grafen von Werdenberg-Sargans, Ziirich.

Robinson Philip (1995), Die Fiirstabtei St. Gallen und ihr Territovium 1463-1529, Eine Studie
zur Entwicklung territorialer Staatlichkeit, St. Gallen,

Sablonier Roger (1979), Adel im Wandel. Eine Untersuchung zur sozialen Situation
des ostschweizerischen Adels wm 1300, Gottingen (2. Aufl. Zirich 2000).

Sablonier Roger (1994), «Die Grafen von Rapperswil. Kontroversen, neue Perspektiven und
ein Ausblick auf die «Griindungszeit> der Eidgenossenschaft um 1300%, Der Geschichts-
freund. Mitteilungen des Historischen Vereins der fiinf Orte 147, 5-44.

Sablonier Roger (1997), «Schriftlichkeit, Adelsbesitz und adliges Handeln im 13. Jahrhundert»,
in Oexle Otto Gerhard, Paravicini Werner (Hg.), Nobilitas. Funkrion und Reprdisentation
des Adels in Alrewropa, Gottingen, 67-100.

Sablonier Roger (1999), «Schweizer Eidgenossenschaft im 15, Jahrhundert. Staatlichkeit, Politik
und Selbstverstindnis», in Wiget Josef (Hg.), Die Entstehung der Schweiz. Vom Bundesbrief
1291 zur nationalen Geschichiskultur des 20. Jahrhunderts, Schwyz, 942,

Sablonier Roger (2002), «Verschriftlichung und Herrschaftspraxis. Urbariales Schriftgut
im spitmittelalterlichen Gebrauch», in Meier Christel, Honemann Volker, Keller Hagen (Hg.),
Pragmatische Dimensionen mittelalterlicher Schriftlichkeit, Miinchen, 91-120.

Sablonier Roger (2004), «Leibherrschaft unter freien Eidgenossen. Gotteshausleute des Klosters
Einsiedeln in Spiitmittelalter und Friiher Neuzeit», Der Geschichtsfreund. Mitieilungen
des Historischen Vereins Zentralschweiz 157, 145-179,

Sablonier Roger (2008), Griindungszeit ohne Eidgenossen. Politik und Gesellschaft
in der Innerschweiz um 1300, Baden.

Schligl Rudolf (2000), «Politik- und Verfassungsgeschichte», in Eibach Joachim, Lottes
Giinther (Hg.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Gottingen, 95-111.

Schlogl Rudolf (2009), Urban Elecrions and Decision-Making in Early Modern Europe,
1500-1800, Newcastle.

Schmid Regula (1995), Reden, rufen, Zeichen seizen. Politisches Handeln wihrend
des Berner Twingherrenstreits 1469-1471, Ziirich,

Schmid Regula (1996), «Wahlen in Bern. Das Regiment und seine Erneucrung
im 15. Jahrhundert», Berner Zeitschrift fiir Geschichre und Heimatkunde 3, 233-270.

Schultheiss Max (2006), Institutionen und ﬁm‘rerr)rganisaiian der Stadt Schaffhausen
1400-1550, Ziirich.

Sieber Christian (2001). «Eidleistungen und Schwortage im spitmittelalterlichen Ziirich»,
in Zentralbibliothek Ziirich (Hg.), Ziirich 650 Jahre eidgendssisch, Ziirich, 19-58.

Stercken Martina (2006), Stéidre der Herrschaft. Kleinstadigenesen im habsburgischen
Herrschaftsraum des 13. und 14. Jahrhunderts, Koln.

Stercken Martina (2012), «Medien und Vermittlung gesellschaftlicher Ordnung. Beitriige
der schweizerischen Geschichtsforschung zum Spiitmittelalters, traverse, Zeitschrift
Jiir Geschichee 1, 212-225.

Studer Immenhauser Barbara Katharina (2006), Verwaltung zwischen Innovation und Tradition.
Die Stadr Bern und ihr Untertanengebiet, 12501550, Ostfildern.

Teuscher Simon ( 1998), Bekannte — Klienten — Verwandte. Soziabilitit und Politik in der Stadt
Bern um 1500, Koln,

Teuscher Simon (2001), «Kompilation und Miindlichkeit. Herrschaftskultur und Gebrauch
von Weistiimern im Raum Ziirich (14.—15. Jh.)», Historische Zeitschrift 273, 289-333.



Hugener: Herrschaftsverhaltnisse in der spatmittelalterlichen Schweiz

Teuscher Simon (2003), «Der Herr bei seinen Bauern. Herrschaftsdarstellungen in Kundschaften
aus dem Berner Oberland 1300-1430», in Rosener Werner (Hg.), Tradition und Erinnerung
in Adelsherrschaft und béuerlicher Gesellschaft, Gottingen, 195-218.

Teuscher Simon (2004), «Chains of Favour. Approaching the City Council in Late Medieval
Berne», in Nubola Cecilia, Wiirgler Andreas (Hg.), Formen der politischen Kommunikation
in Europa vom 15. bis zum 18. Jahrhunderi. Bitten, Beschwerden, Briefe, Bologna,
311-328.

Teuscher Simon (2007a), Erzdhltes Recht. Lokale Herrschaft, Verschriftlichung und
Traditionsbildung im Spditmittelalter, Frankfurt a. M.

Teuscher Simon (2007b), «Politics of Kinship in the City of Bern at the End of the Middle
Ages», in Ders., Mathieu Jon, Sabean David Warren (ed.), Kinship in Europe. Approaches
to Long-Term Development (1300-1900), New York, 76-90.

Teuscher Simon (2009), «Threats from Above on Request from Below. Dynamics
of the Territorial Administration of Berne, 1420-1450», in Blockmans et al. (2009),
101-114.

Teuscher Simon (2011), «Dieses groteske Wirgefiihl», Tages-Anzeiger, 28. 10. 2011, 10,

Teuscher Simon, Zotz Thomas (Hg.) (2013), Habsburger Herrschaft vor Ort — weitweit
(1300-1600), Ostfildern (im Druck).

Thévenaz Modestin Clémence (2004), «Et le seigneur a voulu les diviser». Les chitellenies
savoyardes de Monthey et de Saint-Maurice comme entités administratives
(milien XIIe-milieu XIVe si¢cle), Vallesia 59, 269-279.

Wanner, Konrad (2011), «Schworen im alten Luzern», Der Geschichisfreund. Mirteilungen
des Historischen Vereins Zentralschweiz 164, 181-240,

Willoweit Dietmar, «Herr, Herrschatts, Lexikon des Mittelaiters, Bd. 4, Miinchen 1989,
2176-2179.

Weissen Kurt (1995), «An der stuer ist ganz nuett bezalt». Landesherrschaft, Verwaltung
und Wirtschaft im fiirsthischiflichen Territorium in der Umgebung Basels (1435-1525),
Basel.

Zangger Alfred (1991), Grundherrschaft und Bauern, Eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche
Untersuchung der Grundherrschaft der Primonstratenserabtei Riiti (ZH) im Spéitmittelalter,
Ziirich.

e



	Herrschaftsverhältnisse in der spätmitteralterlichen Schweiz

